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Der Bundestag hat am Mittwoch, 20. Mai 2026, den von der Bundesregierung vorgelegten
Gesetzentwurf „zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2024/1799 zur Förderung der Reparatur
von Waren“ (21/5923(Dokument, öffnet ein neues Fenster)) beraten. Im Anschluss an die
Debatte wurde der Entwurf an den federführenden Ausschuss für Recht und
Verbraucherschutz zur weiteren Beratung überwiesen.

Gesetzentwurf der Bundesregierung
Mit dem Entwurf soll die „Recht-auf-Reparatur-Richtlinie“ umgesetzt werden. Ziel der Richtlinie ist
es laut Bundesregierung, „das Funktionieren des Binnenmarkts zu verbessern und gleichzeitig ein
hohes Verbraucherschutzniveau zu erzielen sowie die Wirtschaft stärker kreislauforientiert
auszurichten“. Um die vorzeitige Entsorgung brauchbarer Waren, die von Verbrauchern gekauft
wurden, zu verringern und die Verbraucher dazu anzuregen, ihre Waren länger zu nutzen, sollen die
Bestimmungen über die Reparatur von Waren gestärkt werden.

Mit der Richtlinie würden somit im Zusammenhang mit dem europäischen Grünen Deal die Ziele
verfolgt, einen nachhaltigen Konsum, eine Kreislaufwirtschaft und den grünen Wandel zu fördern.
Die Recht-auf-Reparatur-Richtlinie verfolgt einen Vollharmonisierungsansatz, der es den
Mitgliedstaaten der Europäischen Union nicht erlaubt, strengere oder weniger strenge
Verbraucherschutzvorschriften vorzusehen. 

Verlängerung der Gewährleistungsfrist
Mit dem Gesetz sollen Verbrauchern Anreize geboten werden, sich im Rahmen der Nacherfüllung
für eine Reparatur zu entscheiden. Dies erfolge zum Beispiel durch eine Verlängerung der
Gewährleistungsfrist um zwölf Monate im Fall der Reparatur. Zudem soll in das Bürgerliche
Gesetzbuch (BGB) ein neuer Untertitel mit Regelungen zu einer Reparaturverpflichtung des
Herstellers außerhalb der Gewährleistung eingefügt werden. 

In das Einführungsgesetz zum BGB soll das Europäische Formular für Reparaturinformationen
aufgenommen werden, dass Reparaturbetriebe dem Verbraucher freiwillig zur Verfügung stellen
können. Hinsichtlich der in der Richtlinie vorgesehenen Europäischen Online-Plattform für
Reparaturen sowie der sonstigen Maßnahmen zur Förderung der Reparatur werde die
Bundesregierung entsprechende außergesetzliche Maßnahmen zur Umsetzung treffen und die
Europäische Kommission darüber informieren, heißt es. (hau/20.05.2026)
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